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„Unftiftung gu Branbftiftung" beitraft
luirb. Sur bie Begrtinbuiig bes £?rei=

fpruches finb fünf oerfrfjiebene "Mttberuit*

gen uorgefdjlagen roorbeit. SOiit 9\ect)t

Ijaben groci ©infenber ,,9Tad)taeis" burd)

„Bernois" erfetjt. Stir cine Dinklage mug

nor altem ber Beioeis geteiftet roerbeit.

BMrb biefer ungefortjten, mug man ben

,,9îact)(be)roeis" teiften. ©as ift ber ur=

fpriinglidje Sinn bes „nach". ©eioif; joirb

beute ,,9îad)roeis" nicfjt immer genau in

biefer Bcbcutung gebraucht; aber niitjer

liegt tjier boef) „Berods". Sagen mir

atfö lieber „mangels Beroeifes" ; bas ift
aueb bie juriftifd) übliche Sormel, unb

eine knappe Sormel ift ja für bie nidjt gar
feltenen Salle am ^Matj. ©enfelben Sinn
biitte and) „roegetr fetjlenben Beroeifes",

nur ift bas länger unb als Sormel niebt

fo geeignet. ©igentüffllidjerroeife haben

nier ©infenber bas Bebiirfnis gefüllt,
uon „Beroeifen", nifo in ber 9Jîel)rôat)I

3U fpreeben. ©as ift nidjt nötig; benu

and) fieben Beioeisgritnbe jufammen lie»

fern fdjliejjiid) nur „ben Beroeis". „H3e=

gen SOlangels an Beroeifen" unb „aus
Blattgel an Beroeifen" finb grammatifef)

ridjtig, aber etmas umftänblici). 3roei an=

bere ©infenber haben bie Satfadje, baß

bie Sormel „luegen Biangeis" gum blo=

gen Borroort „mangels" oerblajjt ift (roic

„in Äraft" 511 „kraft", „uon roegen"

311 „roegen", „nadj Cant" gu „laut"),
benutjt 311 ben Borfdjlägen „mangels

Bcroeifen" unb „mangels an Beroeifen".

Bcibe finb grammatifd) anfechtbar. 3unt

©iitgroort „SOlangei" gibt man beute bas

Sefjlenbe mit „an" (früher, bis auf
Schiller, and) mit bem IBesfail: „aus
SOÎangel ber B3erkgeuge") ; bas Borroort
„mangeis" hat aber immer ben ÜBesfall
bei fid): „mangels geniigenber ©elbmittel".
9tid)tig roare alfo and) „mangels @cl-

bes", unb es ift merhroiirbig, bafj biefe

Sonn nicht sur gebräuchlichen Sormel
geroorben ift, ba bod) bas Bebürfnis
bauad) nicht gar feiten oorkommt. ©er

B5esfall ber 9Jîet)rgni)l non „Beiueis"
aber hfi&t „Beroeife" unb uid)t „Beroei«

fen". ©od) in ber Sorm „mangels Be=

roeife" empfinben mir ben B5esfn(i nicht

als foldien, unb es foiite beshaib erlaubt

fein, ben IBemfaii „Beroeifen" 3n feigen

niie in ähnlichen Sailen. B3ir fagen ja
and) „!uaf)renb breier Saijrc", aber „roäi)«
renb oier 3ahren", roetl es 00:1 „oier"
keinen B5esfail gibt unb „Saijve" als

foidjer nid)t erkennbar märe. 9lber ber

Spradjgebraud) ift nod) nidjt fo roeit

uorgebrungen ; baritm roerben roir ben

Eintrag bes Staatsanroaits am beften fo

faffen: ,,©s fei ber roegen Branbftiftung
unb 9!nftiftung basu angeklagte Ä. ©.

mangels Beroeifes freigufpredjcit."

37. Aufgabe
©ie 3eituitg mclbet: ,,©as fdjiucre

Siugunglück fdjeint auf befonbers im«

giinftige atmofp!)ärifd)c Bebittguttgen gu»

riickgufiiijren fein." Borfd)läge erbeten

bis fünf Sage und) ©rfdjeinen bes Joffes.

2nc Scbciievuttg
plus 6d)üieraufjähen.

©er £ ehrer. ©er Cetjrer ruirb auri)

Sdjulmeifter genannt, ©r rooljut art ber

irjauptftrajje 91 r. 33. ©ie 13oiiget hat and)

im Telephon 91r. 33. Beibe ntüffen für
Orbnung forgeu. Sitte Sage mufi er

einige Stunben unterridjten. ©ann ruirb
er mübe. ©ie Ceijrcr finb nütgiiei). ©hue
fie mürben bie Eeute nicht gefetjeit. Bîenn
fie ait finb, roerben bie Cetjier treroös.
©uitn ift nicht gut Äirfdjen effeir.
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„Anstistung zu Brandstiftung" bestraft

wird. Für die Begründung des Frei-
spruches sind fünf verschiedene Anderem-

gen vvrgcschlagen wurden. Mit Recht

haben zwei Einsender „Nachweis" durch

„Beweis" erseht. Für eine Anklage muß

vor allein der Beweis geleistet werden.

Wird dieser angefochten, muß man den

„Nach(be)weis" leisten. Das ist der nr-

sprllnglichc Sinn des „nach". Gewiß wird
heute „Nachweis" nicht immer genau in

dieser Bedeutung gebraucht; aber näher

liegt hier doch „Beweis". Sagen wir
also lieber „mangels Beweises" ; das ist

auch die juristisch übliche Formel, und

eine Knappe Formel ist ja für die nicht gar
seltenen Falle am Platz. Denselben Sinn
hätte auch „wegen fehlenden Beweises",

nur ist das länger und als Formel nicht

so geeignet. Eigentümlicherweise haben

vier Einsender das Bedürfnis gefühlt,

von „Beweisen", also in der Mehrzahl

zu sprechen. Das ist nicht nötig; denn

auch sieben Beweisgründe zusammen lie-

fern schließlich nur „den Beweis". „We-
gen Mangels an Beweisen" und „aus
Mangel an Beweisen" sind grammatisch

richtig, aber etwas umständlich. Zwei an-
dere Einsender haben die Tatsache, daß

die Formel „wegen Mangels" zum blo-

ßen Borwort „mangels" verblaßt ist (wie

„in Kraft" zu „Kraft", „von wegen"

zu „wegen", „nach Laut" zu „laut"),
benutzt zu den Borschlügen „mangels
Beweisen" und „mangels an Beweisen".

Beide sind grammatisch anfechtbar. Zum

Dingwort „Mangel" gibt man heute das

Fehlende mit „an" (früher, bis auf
Schiller, auch mit dem Wesfall - „aus
Mangel der Werkzeuge") ; das Vorwort
„mangels" hat aber immer den Wesfall
bei sich- „mangels geniigendcrGeldmittel".
Richtig wäre also auch „mangels Gel-

des", und es ist merkwürdig, daß diese

Form nicht zur gebräuchlichen Formel
geworden ist, da doch das Bedürfnis
danach nicht gar selten vorkommt. Der

Wesfall der Mehrzahl von „Beweis"
aber heißt „Beweise" und nicht „Bewei-
sen". Doch in der Form „mangels Be-
weise" empfinden mir den Wesfall nicht

als solchen, und es sollte deshalb erlaubt

sein, den Wemfall „Beweisen" zu setzen

wie in ähnlichen Fällen. Wir sagen ja
auch „während dreier Jahre", aber „wäh-
rend vier Iahren", weil es von „vier"
keinen Wesfall gibt und „Jahre" als

solcher nicht erkennbar wäre. Aber der

Sprachgebrauch ist noch nicht so weit

vorgedrungen; darum werden ivir den

Antrag des Staatsanwalts am besten so

fasse»! „Es sei der wegen Brandstiftung
und Anstistung dazu angeklagte K. D.

mangels Beweises freizusprechen."

37. Aufgabe
Die Zeitung meldet: „Das schwere

Flugunglllck scheint auf besonders un-
günstige atmosphärische Bedingungen zu-
rückzusühren sein." Borschläge erbeten

bis fünf Tage nach Erscheinen des Heftes.

Zur Erheiterung
Ms Schüleraufsätzen.

Der Lehrer. Der Lehrer wird auch

Schulmeister genannt. Er wohnt an der

Hauptstraße Nr. 33. Die Polizei hat auch

im Telephon Nr. 33. Beide müssen für
Ordnung sorgen. Alle Tage muß er

einige Stunden unterrichten. Dann wird
er müde. Die Lehrer sind nützlich. Ohne
sie würden die Leute nicht gescheit. Wenn
sie alt sind, werden die Lehrer nervös.
Dann ist nicht gut Kirschen essen.
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